
Bestätigung der Mainfranken Netze GmbH über die Einhaltung der 

gesetzlichen Anforderungen nach § 33 Abs. 2 MessEG 

MFN 

Wir bestätigen gemäß § 33 Abs. 2 MessEG für die von uns venvendeten 

Messgeräte, dass diese die gesetzlichen Anforderungen und wir die für 

Messgeräteverwender bestehenden Verpflichtungen erfüllen. 

Mainfranken Netze GmbH 

Haugerring 6 ■ 97070 Würzburg 

Würzburg, den 03.02.2015 

Norbert Schmitt ppa. Harald Wurm 


